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Titel:  Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung 

zur Förderung von Investitionen für die Erneu-

erung des ländlichen Wegenetzes und für die 

Erhöhung der Verkehrssicherheit in ganzjährig 

bewohnten Gebieten (MODELL 

VORARLBERG) 

  

Betreffendes Ge-

setz/Verordnung:  

Land- und Forstwirtschaftsförderungsgesetz 

  

 

 

§ 1 

A l l g e m e i n e s 

 

(1) Das Land Vorarlberg gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie Landesmittel für 

Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des ländlichen Wegenetzes und für Investi-

tionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem ländlichen Wegenetz 

in ganzjährig bewohnten Gebieten. 

 

(2) Ländliche Wege (Güterwege) im Sinne dieser Richtlinie sind: 

 Straßenabschnitte, bei denen es sich nicht um eine Gemeindestraße im Sinne des 

§ 9 Straßengesetz handelt (beispielsweise Genossenschaftsstraßen oder Interess-

entschaftsstraßen, ...) 

 Straßenabschnitte mit einer nach wie vor erheblichen land- und forstwirtschaftli-

chen Funktion (Güterwegfunktion) 

 Straßenabschnitte, die in der Regel nicht im geschlossen bebauten Gebiet liegen 

und in der Vergangenheit bereits vielfach aus Güterwegmitteln gefördert worden 

sind 

 

§ 2 

F ö r d e r u n g s w ü r d i g e   L e i s t u n g 

 

(1) Gefördert werden Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des ländlichen 

Wegenetzes und Investitionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf 

dem ländlichen Wegenetz in ganzjährig bewohnten Gebieten. Es sind dies beispiels-
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weise Investitionen im Bereich der Fahrbahn, der Tragschichte, der Entwässerungs-

maßnahmen, der Bankette und Böschungen oder an Bauwerken sowie der vorberei-

tende und abschließende Winterdienst. Nicht förderungsfähig sind Kosten für die 

Schneeräumung und die Splittstreuung. 

 

(2) Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die von der Förderungsabwick-

lungsstelle anerkannten Rechnungsbeträge inklusive Umsatzsteuer abzüglich sämtli-

cher Nachlässe für alle nicht vorsteuerabzugsberechtigten Förderungswerber. Für alle 

übrigen Förderungswerber sind für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage die 

Rechnungsbeträge abzüglich sämtlicher Nachlässe exklusive Umsatzsteuer heranzu-

ziehen. Die Investitionskosten sind durch Vorlage von Rechnungen und Zahlungsbe-

stätigungen im Original nachzuweisen. Für Eigenleistungen gelten die von der Förde-

rungsabwicklungsstelle festgelegten Stundensätze für Handarbeiten und Maschinen. 

 

 

§ 3 

A n s u c h e n 

 

(1) Förderungen dürfen nur auf Grund schriftlicher Ansuchen gewährt werden. 

 

(2) Förderungswerber im Sinne dieser Richtlinie können sein: 

 einzelne Interessenten 

 Interessentengemeinschaften auf Grund freier Vereinbarung 

 Zusammenschlüsse von Interessenten mit eigener Rechtspersönlichkeit (beispiels-

weise Güterweggenossenschaften, Straßengenossenschaften, ...) 

 

(3) Der Förderungswerber ist zu verpflichten, im Förderungsansuchen vollständige 

Angaben über beabsichtigte, laufende oder erledigte Förderungsansuchen zum glei-

chen Vorhaben bei anderen Rechtsträgern oder Dienststellen zu machen. 

 

 

§ 4 

A u s m a ß   d e r   F ö r d e r u n g 

 

(1) Der Fördersatz beträgt 60 % der anerkannten Gesamtbaukosten. Jährlich kön-

nen Investitionskosten bis zu 550 € pro Kilometer und Jahr zur Förderung vorgelegt 

werden. Förderbeiträge unter 100 € pro Jahr gelangen nicht zur Auszahlung (Zumut-

barkeitsgrenze).  

 

(2) Für Investitionen von mehr als 550 € pro Kilometer ist ein gesonderter Antrag 

an die Förderungsabwicklungsstelle zu richten. Die Anträge werden unter Berücksich-

tigung der Wartezeit und der Dringlichkeit berücksichtigt. 
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(3) Die Förderung darf nur nach Maßgabe der im Voranschlag des Landes bereit-

gestellten Mittel erfolgen und muss im Einklang mit der Widmung der betreffenden 

Voranschlagsstelle stehen. 

 

(4) Der Einsatz der Landesmittel erfolgt nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 

 

 

§ 5 

F ö r d e r u n g s z u s a g e 

 

(1) Die Zusage der Förderung hat schriftlich zu erfolgen und kann Bedingungen 

und Auflagen enthalten.  

 

(2) In der Förderungszusage ist auszubedingen, dass  

a) der Förderungswerber den Organen des Landes Überprüfungen des Förderungs-

vorhabens durch Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und 

durch Besichtigungen an Ort und Stelle zu gestatten und die erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen hat, 

b) der Förderungswerber der für die Gewährung der Förderung zuständigen Abtei-

lung oder Dienststelle die Aufwendungen mit Originalrechnungen samt den Origi-

nalzahlungsnachweisen über das geförderte Vorhaben zu übermitteln hat, 

c) der Förderungswerber künftige Förderungsansuchen zum gleichen Vorhaben bei 

anderen Rechtsträgern oder Dienststellen der für die Gewährung der Förderung 

zuständigen Abteilung oder Dienststelle gleichzeitig mit der Antragstellung mitzu-

teilen hat, 

d) die Förderungszusage ihre Wirksamkeit verliert und Geldzuwendungen zurückzu-

zahlen oder sonst gewährte Förderungen zurückzuerstatten sind, wenn 

1.  die Förderung auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des Förde-

rungswerbers erlangt wurde, oder 

2.  die Förderung widmungswidrig verwendet wird, oder 

3.  Überprüfungen durch Organe des Landes verweigert oder behindert werden, 

oder 

4.  die vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen aus Verschulden des Förder-

ungswerbers nicht erfüllt werden.  

 

(3) Geldzuwendungen, die gemäß Abs. 2 lit d zurückzuzahlen sind, sind vom Tage 

der Auszahlung an bis zur gänzlichen Rückzahlung mindestens mit dem für diesen 

Zeitraum jeweils geltenden Referenzzinssatz gemäß Art. I § 1 Abs. 2 des 1. Euro-

Justiz-Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 125/1998, kontokorrentmäßig zu verzinsen. In die 

Förderungszusage ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. 

 

 

§ 6 
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K e n n z e i c h n u n g   v o n   U n t e r l a g e n 

 

Die für die Gewährung der Förderung vorgelegten Originalrechnungen und sons-

tigen Originalunterlagen sind in geeigneter Weise (zB mittels einer Stampiglie) zu 

kennzeichnen, um unzulässigen Mehrfachförderungen entgegenzuwirken. 

 

 

§ 7  

F ö r d e r u n g s e v i d e n z 

 

Die gewährten Förderungen sind bei der Förderungsabwicklungsstelle zentral zu 

erfassen. 

 

 

§ 8 

K o n t r o l l e 

 

(1) Förderungen werden von der Förderungsabwicklungsstelle auf ihre widmungs-

gemäße Verwendung kontrolliert. Dabei wird überprüft, ob die geförderten Maßnah-

men ordnungsgemäß erbracht und die in der Förderungszusage ausbedungenen Aufla-

gen und Bedingungen erfüllt worden sind. 

 

(2) Die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderungen 

erfolgt durch Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und durch 

stichprobenartige Kontrollen an Ort und Stelle (Augenschein). Die Kontrolldichte der 

stichprobenartigen Kontrollen an Ort und Stelle richtet sich nach dem Gefahrenpoten-

tial einer missbräuchlichen Förderungsverwendung sowie dem Verhältnismäßigkeits-

grundsatz. 

 

(3)  Über jeden Augenschein ist ein Bericht abzufassen, der jedenfalls folgende 

Angaben zu enthalten hat: 

a) Datum und Ort der Kontrolle 

b) Gegenstand der gewährten Förderung (kurze Beschreibung des geförderten Vorha-

bens) 

c) Höhe der gewährten Förderung 

d) Angaben darüber, was bei der Kontrolle eingesehen bzw kontrolliert wurde (zB 

gefördertes Objekt wurde eingesehen, Rechnungen wurden eingesehen und kopiert 

bzw kontrolliert, sonstige Unterlagen wurden eingesehen) 

e) allfällige Abweichungen des ausgeführten Vorhabens vom geförderten Vorhaben 

f) allfällig festgestellte Beanstandungen einschließlich der Notwendigkeit, die Behe-

bung des Mangels zu überprüfen 

g) allfällige weitere förderungsrelevante Tatsachen 

h) Zeitdauer der Kontrolle 

i) Name und Unterschrift des Kontrollierenden 
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§ 9 

F ö r d e r u n g s m i s s b r a u c h 

 

(1) Der Förderungswerber ist darauf hinzuweisen, dass der, der eine ihm gewährte 

Förderung missbräuchlich zu anderen Zwecken als zu jenen verwendet, zu denen sie 

gewährt worden ist, sich gemäß § 153 b des Strafgesetzbuches strafbar macht. Die 

Förderungsabwicklungsstelle ist gemäß § 84 der Strafprozessordnung zur Anzeige der 

ihr in ihrem Wirkungsbereich bekannt gewordenen strafbaren Handlungen an die 

Staatsanwaltschaft oder eine Sicherheitsbehörde verpflichtet. 

 

§ 10 

V e r w e n d u n g  v o n  B e g r i f f e n 

 

Soweit in dieser allgemeinen Förderungsrichtlinie Begriffe verwendet werden, 

kommt ihnen keine geschlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung 

auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form zu verwenden. 

 

 

§ 11 

I n k r a f t t r e t e n 

 

Diese Richtlinie wurde von der Vorarlberger Landesregierung am 22.11.2005 be-

schlossen und tritt mit Wirksamkeit vom 1.01.2006 in Kraft. 
 

 

 

HINWEIS: 

Die Landesregierung hat am 30.11.2010 die Verlängerung dieser Richtlinie beschlos-

sen.  


